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 Veröffentlicht am 26.10.1938

Norm

ABGB §891

Rechtssatz

Die Begründung einer Solidarverp3ichtung ist nicht davon abhängig, daß das Wort "zur ungeteilten Hand" gebraucht

wird; sie kommt vielmehr schon dann zustande, wenn aus der Erklärung des Schuldners klar hervorgeht, daß die

übernommene Verbindlichkeit als ungeteilt gewollt war und für unteilbar angesehen wird.
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